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Text 

Artikel 270. 

Österreich verpflichtet sich, in keiner Weise zu verhindern, daß Eigentum, Rechte und Interessen 
einer nach den Gesetzen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gegründeten Gesellschaft, 
an welcher Angehörige der alliierten und assoziierten Mächte interessiert sind, an eine gemäß den 
Gesetzen irgendeiner anderen Macht gegründete Gesellschaft übertragen werden, es verpflichtet sich, alle 
Maßnahmen, die zur Durchführung dieser Übertragung notwendig sind, zu erleichtern und die von ihm 
eventuell angesprochene Unterstützung zu erteilen zur Rückerstattung ihrer in Österreich oder in 
abgetretenen Gebieten gelegenen Eigentumsrechte, Rechte und Interessen an Angehörige der alliierten 
oder assoziierten Staaten oder an Gesellschaften, an welchen diese interessiert sind. 
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